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Weinbaugemeinde am Tuniberg seit 1086 n. Chr.

Gemeinderat stimmt für Ausübung des Vorkaufsrechts für 
das Gebäude Hauptstraße 20 
In seiner Sitzung am Donnerstag, 24. September, 
entschied der Gottenheimer Gemeinderat mehr-
heitlich, vom gesetzlichen Vorkaufsrecht für das 
sanierungsbedürftige Gebäude in der Hauptstra-
ße 20 Gebrauch zu machen. Zwei Gemeinderä-
tinnen, Edeltraud Ambs und Miriam Engelhardt, 
stimmten gegen den Vorschlag der Gemeinde-
verwaltung, das Vorkaufsrecht auszuüben, das 
am 4. Oktober ausgelaufen ist. Gemeinderätin 
Miriam Engelhardt (Frauenliste) begründete ihre 
Nein-Stimme damit, dass den ursprünglichen 
Käufern, den Brüdern Li, noch einmal eine zeit-
liche Frist gegeben werden sollte, um die von 
der Bank geforderten Geldmittel für eine Finan-
zierung des vorgelegten Sanierungskonzeptes 
nachzuweisen. „Wir sollten aus ethischen Grün-
den den im Dorf gut integrierten Brüdern Li noch 
einmal eine Chance geben“, sagte Engelhardt. 
Begonnen hatte die Geschichte damit, dass die 
Gemeinde Gottenheim im Februar dieses Jahres 
in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Eigentümer 
des markanten Gebäudes an der Ecke Bahnhof-
straße/Hauptstraße, die Gebrüder Bayer, dieses 
an die Betreiber des im Gebäude untergebrach-
ten Chinarestaurants „Lotus“, die Brüder Xiang 
und Quian Li, zum Preis von 270.000 Euro ver-
kaufen wollten. Da das Grundstück aber im Gel-

tungsbereich des Sanierungsgebietes „Ortskern 
II“ liegt und im Grundbuch ein Sanierungsver-
merk eingetragen ist, wurde die Gemeinde Got-
tenheim aufgefordert, die sanierungsrechtliche 
Genehmigung für den Kaufvertrag zu erteilen. 
Im Gemeinderat wurde daraufhin in Abstimmung 
mit der Gemeindeverwaltung darüber befunden, 
dass das markante, Gottenheim prägende Ge-
bäude in seiner Form und Gestaltung zu sanie-
ren und zu erhalten sei und dem Kaufvertrag nur 
zugestimmt werden sollte, wenn der Käufer, die 
Brüder Li, ein schlüssiges Sanierungskonzept 
für das Gebäude vorlegen könnten.

- Fortsetzung auf Seite 2 -
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Öffentliche Bekanntmachung 

Flurbereinigung Gottenheim 
(B31) 
Aufforderung zur Anmeldung un-
bekannter Rechte vom 05.10.2020 

Durch Änderungsbeschluss Nr. 4 
des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald -untere Flurbereini-
gungsbehörde-, werden folgende 
Flurstücke in das Flurbereinigungs-
gebiet der Flurbereinigung Gotten-
heim (B31) einbezogen: 
  
Von der Gemeinde Gottenheim Ge-
markung Gottenheim, Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald das 
Grundstück Flst. Nr. 4016, außerdem 
Teile des Flurstücks 2947. 
  
Inhaber von Rechten, die aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Verfahren 
berechtigen, z. B. Pächter, werden 
aufgefordert, diese Rechte inner-
halb von 3 Monaten beim Landrat-
samt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Sitz: Freiburg im Breisgau anzumel-
den. (Anschrift der Gemeinsamen 
Dienststelle Flurneuordnung und 
Landentwicklung der Landkreise 
Breisgau-Hochschwarzwald und Em-
mendingen: Berliner Allee 3a, 79114 
Freiburg i. Br. oder jede andere Stelle 
des Landratsamts Breisgau-Hoch-
schwarzwald) 
  
Werden Rechte erst nach Ablauf der 

3-Monatsfrist angemeldet oder nach-
gewiesen, so kann das Landratsamt 
-untere Flurbereinigungsbehörde- 
die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen. Der In-
haber eines vorbezeichneten Rechts 
muss die Wirkung eines vor der An-
meldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, demgegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes in Lauf gesetzt worden ist. 
  
Diese Bekanntmachung kann auch 
auf der Internetseite des Landesamts 
für Geoinformation und Landentwick-
lung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.
de/2402) eingesehen werden. 
 
 gez. Faller (LVD)

Ablesung der Wasserzähler bis spätestens 29.10.2020  
In Kürze wird die Jahresendabrechnung für die Wasser- und Abwasser-
gebühren erstellt. Hierzu übersenden wir Ihnen auch dieses Jahr Ablese-
karten. So können Sie Ihre Wasserzähler selbst ablesen. Es müssen also 
keine Ablesetermine vereinbart werden! Mit der Ablesekarte übersenden 
wir Ihnen persönliche Zugangsdaten für unser Online-Portal, sodass sie 
bequem von Zuhause aus Ihre Zählerstände eingeben können!  
Sie möchten bei der Ablesung nächstes Jahr der Umwelt etwas Gutes tun 
oder einfach weniger Papier zugestellt bekommen? Dann teilen Sie uns 
doch Ihre E-Mailadresse mit. So können wir Sie nächstes Jahr vorab elek-
tronisch kontaktieren.  

Natürlich können Sie uns ihre Ablesekarte auch wie gewohnt postalisch 
oder per Fax zukommen lassen. Bitte teilen Sie uns für Rückfragen Ihre 
Telefonnummer mit.  

Sollten wir Ihre Ablesedaten nicht rechtzeitig erhalten, werden wir Ih-
ren Verbrauch schätzen.  
  
Ihr Rechnungsamt

Papiersammlung 
Die Narrenzunft Gottenheim sammelt am Samstag, 17. Oktober 2020 Altpapier ein. 
Bitte unterstützen Sie die Sammlung, indem Sie das Altpapier gebündelt bereitstellen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Wochenmarkt am Rathaus 
Die Beschicker laden auch kom-
menden Dienstag wieder zum 
Einkaufen auf den Wochenmarkt 
am Rathaus ein. 

Von 16 bis 19 Uhr. 
















